...'/V‘ Kreis Mettmann
Der Landrat

X Beschluss
[ ] Wahl

[ ] Kenntnisnahme

Vorlagen Nr. 20/043/2015/1

offentlich

Fachbereich: Kdmmerei Datum: 19.11.2015
Bearbeiter/in: Beckmann, Marcel Az.: 20-32/Be
Beratungsfolge Termine Art der Entscheidung
Ausschuss fiir Angelegenheiten des Offent- | 30.11.2015 Vorberatung

lichen Personennahverkehrs

Kreisausschuss 07.12.2015 Vorberatung

Kreistag 17.12.2015 Beschluss

OPNV-Bedarfsplan 2017 - Anmeldung von Projektvorschliagen durch den
Kreis Mettmann

Finanzielle Auswirkung [lja X nein [] noch nicht zu Gibersehen
Personelle Auswirkung [lja X nein [ ] noch nicht zu Gibersehen
Organisatorische Auswirkung [ ja X nein  [] noch nicht zu Gbersehen

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag stimmt der in der Vorlage dargestellten Anmeldung von Projektvorschlagen zur
Aufnahme in den aktuellen sowie in den kinftigen OPNV-Bedarfsplan 2017 gegeniiber der
Bezirksregierung Dusseldorf zu.
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OPNV-Bedarfsplan 2017 - Anmeldung von Projektvorschldagen durch den
Kreis Mettmann

Im Nachgang zum Versand der Vorlage (Nr. 20/043/2015) erlangte die Verwaltung Kenntnis
von den zur Beratung anstehenden Themen im Verkehrsausschuss des Regionalrates der
Bezirksregierung Dusseldorf am 26.11.2015. Demnach beabsichtigt die Regiobahn, flr den
gesamten Streckenausbau nach Wuppertal incl. Elektrifizierung der Regiobahn-Infrastruktur
einen Férderantrag zur Aufnahme in das GVFG'-Bundesprogramm im Sinne einer
Umfinanzierung zu stellen.

Aktuell ist die Verlangerung der Regiobahn bis Wuppertal — allerdings ohne die Elektrifizierung
der Regiobahn-Infrastruktur — bereits im bestehenden OPNV-Bedarfsplan als Vorhaben der
Stufe 1 enthalten; seit Ende 2013 liegt ein giiltiger Férderbescheid nach § 13 OPNVG vor.

Grundsatzliche Voraussetzung zur Aufnahme in das GVFG-Bundesprogramm ist, dass ein
Vorhaben im OPNV-Bedarfsplan und im Infrastrukturfinanzierungsplan des Landes NRW ent-
halten ist.

Um das Regiobahn-Projekt zligig vorantreiben zu kdnnen, beabsichtigt die Regiobahn GmbH,
Uber den Regionalrat der Bezirksregierung Dusseldorf die Aufnahme des Vorhabens — erwei-
tert um die Elektrifizierung der Regiobahn-Infrastruktur — in Stufe 1 des aktuellen OPNV-
Bedarfsplanes und in den Infrastrukturfinanzierungsplan des Landes zu erreichen.

Das Landesverkehrsministerium hat hierfur das Einvernehmen mit dem Verkehrsausschuss
des Landtages herzustellen. Die Foérderwirdigkeit des Vorhabens wird durch einen hohen
Kosten-Nutzen-Indikator auf der Basis der Standardisierten Bewertung >1 (1,44) dokumen-
tiert.

Daher hat der Kreis — flankierend zur Meldung der in der urspringlichen Vorlage (Nr.
20/043/2015) aufgefiihrten Projektvorschlage (s.u.) — gegenlber der Bezirksregierung Dus-
seldorf die Unterstutzung der regiobahnseitig beabsichtigten Vorgehensweise bekraftigt (siehe
Anlage).

Gleichermalien sind die Vertreter des Kreises Mettmann im Regionalrat noch vor der am
26.11.2015 stattfindenden Sitzung des Verkehrsausschusses des Regionalrates informiert
worden.

! Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
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Mit dem geanderten Beschlussvorschlag empfiehlt der Ausschuss fiir Angelegenheiten des
Offentlichen Personennahverkehrs dem Kreisausschuss und dem Kreistag, neben den in der
Ursprungsvorlage bereits enthaltenen Projektvorschlagen fiir den kinftigen OPNV-
Bedarfsplan 2017, auch das Vorhaben

° Regiobahn-Verlangerung nach Wuppertal und Elektrifizierung der Regiobahn-
Infrastruktur

zur Aufnahme in den aktuellen bzw. kiinftigen OPNV-Bedarfsplan tatkréaftig zu unterstitzen.

Anlass der Vorlage:

Der letzte Bedarfsplan fiir den OPNV ist im Rahmen der Integrierten Gesamtverkehrsplanung
(IGVP) im Jahre 2005 aufgestellt worden. Die Basis dieses Bedarfsplans bildete eine Ver-
kehrsuntersuchung und Verkehrsprognose mit Grundlagendaten aus dem Jahr 2005 und ei-
nem Prognosehorizont im Jahr 2015. Diese missen fur eine aktuelle und aussagekraftige
OPNV-Bedarfsplanung erneuert werden.

Die Bezirksregierung Dusseldorf informierte den Kreis Mettmann und die kreisangehdrigen
Stadte daher im September 2015 Uber einen entsprechenden Erlass des Ministeriums fir
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW (MBWSV). Darin wurden
die Bezirksregierungen aufgefordert, Projektvorschlage fir den OPNV-Bedarfsplan 2017 zu
melden. Dieser umfasst die langfristigen Planungen fir den streckenbezogenen Aus- und
Neubau der Schieneninfrastruktur sowie andere bedeutsame InvestitionsmalRnahmen des
OPNV mit zuwendungsfahigen Ausgaben von mehr als 3 Mio. Euro.

Sachverhaltsdarstellung:

Gemal § 9 Landesplanungsgesetz NRW (LPIG) obliegt es den Regionalraten der Bezirksre-
gierungen, Vorschlage fur die Verkehrsinfrastrukturplanung (gesetzliche Bedarfs- und Aus-
baupléne des Bundes und des Landes) zu unterbreiten. Zur Vorbereitung einer entsprechen-
den Beschlussvorlage fir den Regionalrat der Bezirksregierung Dusseldorf wurde der Kreis
Mettmann um die Anmeldung geeigneter Projektvorschlage gebeten. Allerdings wurde durch
die Bezirksregierung eine sehr knappe Meldefrist (05.10.2015) festgesetzt.

Die Verwaltung hat folgende Projektvorschlage erarbeitet, die auch nach Abstimmung mit den
kreisangehorigen Stadten, dem VRR als zustandigen Aufgabentrager fir den Schienenperso-
nennahverkehr (SPNV), der Regiobahn und weiteren kommunalen Aufgabentrégern fristge-
recht angemeldet wurden:

° Reaktivierung der Ratinger Weststrecke fur den SPNV

) Behindertengerechter Ausbau von Haltepunkten entlang der S5/S8
° Verlangerung der Regiobahn (S28) Uber Kaarster See bis Viersen
° Wiederinbetriebnahme der Circle-Line (Niederbergbahn) zwischen Wiilfrath, Heiligen-

haus, Velbert und Essen
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Parallel wurden den Vertretern des Kreises Mettmann im Regionalrat der Bezirksregierung
Dusseldorf die angemeldeten Projektvorschlage tGbermittelt und darum gebeten, diese in den
anstehenden Beratungen im Regionalrat tatkraftig zu unterstutzen.

Nach Versand der Stellungnahme durch die Verwaltung erreichte den Kreis Mettmann eine an
die Ministerprasidentin des Landes NRW, den VRR sowie die DB AG gerichtete Resolution
des Rates der Stadt Erkrath. Darin wird gefordert, schnellstmdglich alle Haltepunkte in Erkrath
auf die neue BahnsteighOhe von 76 cm umzubauen. Da die Anmeldung des Kreises Mett-
mann zur S5/S8 und die Resolution der Stadt Erkrath dasselbe Ziel verfolgen, wurde das
Schreiben der Stadt Erkrath an die Bezirksregierung Dusseldorf weitergeleitet mit der Bitte,
dieses im weiteren Verfahren ebenfalls zu berlcksichtigen.

Samtliche, der Bezirksregierung Dusseldorf zur Verfigung gestellten Unterlagen sind dieser
Vorlage beigeflgt.

Da mit der Anmeldung und Auswahl geeigneter Projektvorschlage fir den kiinftigen OPNV-
Bedarfsplan des Landes strategische Ziele des OPNV festgelegt werden, wird hiermit die er-
forderliche politische Meinungsbildung herbeigefiihrt.

Hinweise zum weiteren Verfahrensablauf

Im Anschluss an die, im November/Dezember erfolgenden Beratungen im Regionalrat werden
die vorgeschlagenen Projekte von der Bezirksregierung an das Landesverkehrsministerium
weitergeleitet. Landesseitig beauftragte Gutachter werden die Projektvorschlage einer ganz-
heitlichen fachlichen Bewertung unterziehen. Hierzu wird neben der Bewertung der
verkehrlichen Bedeutung und der Wirtschaftlichkeit (Nutzen-/Kosten-Verhaltnis) eines Projek-
tes eine parallele Strategische Umweltprifung (SUP; EU-rechtlich vorgegeben) durchgefuhrt.

Die Projektbewertungen und die anschlieRende Erarbeitung des neuen OPNV-Bedarfsplans
sollen auf der Basis einer ,Multimodalen Landesverkehrsprognose 2030“ erfolgen. Diese wird
vom MBWSYV zurzeit erarbeitet.

Sobald die Ergebnisse der durch das Land zu erfolgenden MaRnahmenbewertung vorliegen,
wird die Verwaltung erneut informieren.

Anlagen

Seite 4 von 4 20/043/2015/1



	Sachverhalt
	Text2
	Text3
	FLD_voname
	Gremium
	Datum
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT5

